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Stichwortverzeichnis 
siehe Seite 16

Anleitung ESt –  Aug. 2008

Anleitung			    	
zur Einkommensteuererklärung,
zum Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage 
und zur Erklärung zur Feststellung 
des verbleibenden Verlustvortrags
Abgabefrist:
Einkommensteuererklärung 
ï wenn Sie zur Abgabe verpþichtet sind: bis 31. Mai 2009 
ï wenn Sie die Veranlagung beantragen: bis 31. Dezember 2012
Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage bis 31. Dezember 2010
Erklªrung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags bis 31. Mai 2009

2008
Auch im Internet:

www.Elster.de

Diese Anleitung soll Sie dar¿ber informieren,
–  wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen,
–  welche Möglichkeiten Sie haben, Steuern zu sparen,
ï aber auch ¿ber Ihre steuerlichen Pþichten.
Sie kann allerdings nicht alle Fragen beantworten.
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung für 2007 sind durch 
senkrechte Linien gekennzeichnet.

Einkommensteuererklärung 
Erklärung zur Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags
Zur Erklärung gehören der vierseitige Hauptvordruck, zur Berücksichti-
gung von Kindern die Anlage(n) Kind, sowie zusätzlich für 
jeden Arbeitnehmer 	 die Anlage N 
	 (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, für  
	 Angaben zum Arbeitslohn, zu den Werbungs- 
	 kosten und zur Arbeitnehmer-Sparzulage)
Sparer 	 die Anlage KAP 
	 (Einkünfte aus Kapitalvermögen)
Rentner	 die Anlage R 
	 (Sonstige Einkünfte, für Angaben zu Renten 		
	 und anderen Leistungen)
Land- und Forstwirte	 die Anlage L  
	 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft)
Gewerbetreibende	 die Anlage G 
	 (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
Selbständige und	 die Anlage S 
Freiberuþer	 (Einkünfte aus selbständiger Arbeit)
Haus- und Wohnungs-	 die Anlage V 
eigentümer	 (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) 
 	 und / oder die Anlage FW 
 	 (Steuerbegünstigung zur Förderung des Wohn- 
 	 eigentums)
Die Anlage SO ist bei privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Aktien-, 
Grundstücksverkäufen), Unterhaltsleistungen, anderen wiederkehrenden 
Bezügen (z. B. Schadensersatzrenten für den Verlust von Unterhaltsan-
sprüchen), Einkünften aus Leistungen (z. B. gelegentlichen Vermittlungen) 
und Abgeordnetenbezügen zu verwenden.
Außerdem können in besonderen Fällen weitere Anlagen (z. B. bei auslän-
dischen Einkünften die Anlage AUS) erforderlich sein, auf die dann in den 
Vordrucken hingewiesen wird.
Für den zusätzlichen Abzug von Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausga-
ben verwenden Sie bitte die Anlage AV.
Für die Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen 
verwenden Sie bitte die Anlage Unterhalt.
Für den Antrag auf Eigenheimzulage  verwenden Sie bitte den besonderen 
Vordruck EZ 1 A, den Sie beim Finanzamt erhalten.
Sie können die Einkommensteuererklärung auch elektronisch ab-
geben. Nähere Informationen hierzu können Sie im Internet unter  
www.elster.de erhalten.

Erklªrungspþicht
Arbeitnehmer sind nur in bestimmten Fällen zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklªrung verpþichtet, z. B.
–	 wenn die positive Summe der Einkünfte, von denen keine Lohnsteuer 

einbehalten worden ist, mehr als 410  beträgt;
–	 wenn ein Arbeitnehmer von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig Arbeitslohn 

bezogen hat;
–	 wenn die positive Summe bestimmter Lohn- / Entgeltersatzleistungen 

mehr als 410  betragen hat (vgl. die Erläuterungen zu Zeile 41 des 
Hauptvordrucks und zu den Zeilen 25, 26 und 27 der Anlage N);

–	 wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen haben und einer von ihnen 
für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjahres nach der 
Steuerklasse V oder VI besteuert worden ist;

–	 wenn das Finanzamt einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen 
hat (ausgenommen Pauschbeträge für Behinderte, Hinterbliebene und 
Zahl der Kinderfreibeträge);

–	 wenn bei geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Eltern oder bei 
Eltern nichtehelicher Kinder beide Elternteile eine Aufteilung des Freibe-
trags zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung oder des 
einem Kind zustehenden Pauschbetrags für Behinderte / Hinterbliebene 
in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte beantragen;

–	 wenn im Lohnsteuerabzugsverfahren Entschädigungen oder Arbeitslohn 
für mehrere Jahre ermäßigt besteuert worden sind;

–	 wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug berech-
net hat und dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des 
Kalenderjahres außer Betracht geblieben ist (Großbuchstabe S).

Personen, die keinen Arbeitslohn bezogen haben, werden mit ihren 
steuerpþichtigen Eink¿nften zur Einkommensteuer veranlagt und haben 
deshalb ebenfalls eine Einkommensteuererklärung abzugeben.

Antrag auf Einkommensteuerveranlagung
Besteht keine Erklªrungspþicht, kann sich ein Antrag auf Einkommen-
steuerveranlagung insbesondere lohnen,
–	 wenn Sie nicht ununterbrochen in einem Dienstverhältnis gestanden 

haben;
–	 wenn die Höhe Ihres Arbeitslohns im Laufe des Jahres geschwankt und Ihr 

Arbeitgeber keinen Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt hat;
–	 wenn sich Ihre Steuerklasse oder die Zahl der Kinderfreibeträge im 

Laufe des Jahres zu Ihren Gunsten geändert hat und dies noch nicht bei 
einem Lohnsteuer-Jahresausgleich durch Ihren Arbeitgeber berücksichtigt 
worden ist;

–	 wenn Ihnen Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen oder Aufwendungen, für die eine unmittelbare Minderung 
der Einkommensteuerschuld möglich ist, entstanden sind, für die kein 
Freibetrag auf Ihrer Lohnsteuerkarte eingetragen worden ist;

–	 wenn Sie oder Ihr Ehegatte im Ausland wohnen, Ihre Einkünfte nahezu 
ausschließlich der deutschen Einkommensteuer unterliegen und Sie 
bisher keine familienbezogenen Steuervergünstigungen in Anspruch 
genommen haben (vgl. die Erläuterungen zu den Zeilen 48 bis 53).

Außerdem wird auf Antrag eine Einkommensteuerveranlagung z. B. durch
geführt,
–	 wenn negative Einkünfte aus anderen Einkunftsarten berücksichtigt 

werden sollen;
–	 wenn Verlustabzüge aus anderen Jahren berücksichtigt werden sollen;
–	 wenn beide Ehegatten für das Jahr der Eheschließung die besondere 

Veranlagung beantragen;
–	 wenn einbehaltene Kapitalertragsteuer (einschließlich Zinsabschlag) 

angerechnet und ggf. erstattet werden soll (Anlage KAP).

Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage
Der Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage ist grundsätzlich zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung zu stellen. Ein gesonderter Antrag ist 
z. B. erforderlich, wenn
–	 Sie (ggf. auch Ihr Ehegatte) ausschließlich steuerfreien oder pauschal 

besteuerten Arbeitslohn bezogen haben oder
–	 keine Steuerabzugsbeträge in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten 

sind.
Zum gesonderten Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage gehören der vier-
seitige Hauptvordruck, die Anlage N (Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit) und die vom Anlageinstitut / Unternehmen übersandte Anlage VL 
(Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen).

Steuernachzahlung
Durch die Veranlagung zur Einkommensteuer können sich auch Abschluss-
zahlungen und höhere Vorauszahlungen ergeben. Halten Sie bitte in Ihrem 
eigenen Interesse Mittel für diese Zahlungen bereit, damit Sie die Zahlungs-
termine einhalten können.

Zuständiges Finanzamt
Geben Sie die Erklärungen oder Anträge bei dem Finanzamt ab, in dessen 
Bezirk Sie jetzt wohnen. Beachten Sie bitte, dass eine wirksame Abgabe 
per Telefax oder per E-Mail nicht möglich ist.
Haben Sie zur Zeit mehrere Wohnungen im Inland und
–	 sind Sie nicht verheiratet, ist das Finanzamt Ihres Wohnsitzes zuständig, 
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an dem Sie sich vorwiegend aufhalten;
–	 sind Sie verheiratet und leben von Ihrem Ehegatten nicht dauernd 

getrennt, ist das Finanzamt des Wohnsitzes zuständig, an dem sich Ihre 
Familie vorwiegend aufhält;

–	 sind Sie verheiratet und lebten bereits vor dem 1. 1. 2008 von Ihrem 
Ehegatten dauernd getrennt, ist das Finanzamt Ihres Wohnsitzes 
zuständig, an dem Sie sich vorwiegend aufhalten.

Sind Sie verheiratet, lebten jedoch 2008 erstmals dauernd getrennt von 
Ihrem Ehegatten, können Sie Ihre Steuererklärung noch bei dem Finanz-
amt abgeben, das zuletzt mit Ihrer Besteuerung befasst war.
Nªhere Informationen zu Ihrem zustªndigen Finanzamt ýnden Sie auch im 
Internet unter www.ýnanzamt.de.

Abgabefrist
Die allgemeine Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2008 
und der Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 2008  
läuft bis zum 31. 5. 2009. Bei Land- und Forstwirten endet die Abgabefrist 
spätestens drei Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2008 / 2009. 
Diese Fristen können auf Antrag verlängert werden. Bei verspäteter Ab- 
gabe oder bei Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung kann das 
Finanzamt einen Verspätungszuschlag bis zu 10 % der Einkommensteuer 
und erforderlichenfalls Zwangsgelder festsetzen.
Der Antrag auf Einkommensteuerveranlagung 2008 muss bis zum 

31. 12. 2012 und der Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage 2008 muss 
bis zum 31. 12. 2010 beim zuständigen Finanzamt eingegangen sein.  
Diese Fristen können nicht verlängert werden. Später eingehende Anträge 
muss das Finanzamt ablehnen. 

So werden die Vordrucke ausgef¿llt
Füllen Sie nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig 
aus. Änderungen der Texte sind nicht zulässig. Vollständige Angaben sind 
auch dann erforderlich, wenn auf der Lohnsteuerkarte bereits ein Freibetrag 
eingetragen worden ist. Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, machen 
Sie die Angaben bitte auf einem besonderen Blatt. Fügen Sie bitte die er-
forderlichen Anlagen, Einzelaufstellungen und Belege bei.
Tragen Sie alle Beträge in Euro ein. Cent-Beträge runden Sie bitte zu Ihren 
Gunsten auf volle Euro-Beträge auf oder ab, wenn die Vordrucke nicht aus-
drücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vorsehen.
Wie Sie die Vordrucke im Einzelnen ausfüllen müssen, soll Ihnen nachstehend 
erläutert und am Beispiel der Familie Muster veranschaulicht werden.

Die Eheleute Muster wollen für 2008 eine Lohnsteuererstattung 
erreichen und die Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen. Sie stellen 
deshalb einen Antrag auf Einkommensteuerveranlagung. Herr Muster 
kreuzt zunächst einmal beide Kästchen auf der Seite 1 oben an und 
trägt außerdem die Steuernummer und die ihnen vergebenen Identi- 
ýkationsnummern ein.

Allgemeine Angaben
Zeilen 7 bis 26

Herr Muster ist Kraftfahrzeugschlosser. Er heißt mit Vornamen He-
ribert, ist am 18. 10. 1951 geboren und wohnt zusammen mit sei-
ner Ehefrau Hannelore in Köln. Sie haben am 12. 1. 1977 geheiratet. 
Frau Muster ist am 17. 10. 1956 geboren; sie arbeitete in der Nähe 
ihrer Wohnung das ganze Jahr über halbtags als Buchhalterin in einer 
Exportýrma.

Was m¿ssen Sie eintragen?
Zeilen 8 bis 12 und 14 bis 18
Tragen Sie Ihren Namen und Ihre jetzige Anschrift ein. Reichen die 
Schreibstellen nicht aus, kürzen Sie bitte ab. Bei Angabe der Religions- 
zugehörigkeit können Arbeitnehmer die Abkürzungen verwenden, die sich 
aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben.
Gehören Sie keiner oder keiner kirchensteuerhebeberechtigten Reli- 
gionsgemeinschaft an, tragen Sie bitte „VD“ ein. 

Weitere Abkürzungen für Religionsgemeinschaften:

Religion Schl¿ssel Religion Schl¿ssel

Alt-Katholische Kirche AK Israelitische Religionsgemein-
schaft Baden

IB

Freie Religionsgemein-
schaft Alzey

FA Israelitische Kultussteuer 
Land Hessen

IL

Freireligiöse Landes- 
gemeinde Baden

FB Israelitische Bekenntnis- 
steuer (Bayern)
Israelitische Kultussteuer 
Frankfurt
Jüdische Kultusgemeinden 
Koblenz und Bad Kreuznach
Synagogengemeinde Saar

IS

Freireligiöse Landes- 
gemeinde Pfalz

FG Israelitische Religions- 
gemeinschaft Württemberg

IW

Freireligiöse Gemeinde 
Mainz

FM Jüdische Kultussteuer (NRW) JD

Freireligiöse Gemeinde 
Offenbach/M.

FS Jüdische Kultussteuer 
(Hamburg)

JH
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Zeilen 20 bis 22
Steuererstattungen erhalten Sie vom Finanzamt nur unbar. Geben Sie bitte 
stets Ihre Kontonummer und die Bankleitzahl an. Reichen die Schreib
stellen für die Angabe Ihres Geldinstituts nicht aus, kürzen Sie die Angaben 
bitte in geeigneter Weise ab.
Ändert sich vor Überweisung des Erstattungsbetrags Ihre Anschrift oder 
Ihre Bankverbindung, teilen Sie dies bitte sofort dem Finanzamt mit. 
Den amtlichen Abtretungsvordruck erhalten Sie beim Finanzamt; beachten 
Sie bitte die besonderen Hinweise auf diesem Vordruck.

Unterschrift
Zeile 27
Vergessen Sie bitte nicht, die Erklärung oder den Antrag zu unterschrei-
ben. Waren Sie 2008 verheiratet und haben Sie von Ihrem Ehegatten nicht 
dauernd getrennt gelebt, muss auch Ihr Ehegatte unterschreiben, selbst 
dann, wenn er keine eigenen Einkünfte hatte. Wählen Sie die getrennte 
oder die besondere Veranlagung, hat jeder Ehegatte nur seine Erklärung zu 
unterschreiben. Für Geschäftsunfähige oder beschränkt Geschäftsfähige 
unterschreibt der gesetzliche Vertreter.

Eink¿nfte im Kalenderjahr 2008
Zeilen 31 bis 38
Einkünfte sind bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden, Selbstän-
digen und Freiberuþern der Gewinn, im ¦brigen der Unterschied zwischen 
Einnahmen und Werbungskosten. Die Einkünfte müssen Sie in den dafür 
vorgesehenen Anlagen erklären. Liegt Ihnen eine benötigte Anlage nicht 
vor, erhalten Sie diese beim Finanzamt oder im Internetangebot Ihrer Lan-
desýnanzverwaltung (www.ýnanzamt.de).

Bei Kirchenein- oder -austritt oder Wechsel der Religionszugehörigkeit le-
gen Sie bitte die entsprechenden Nachweise vor.
Machen Sie bitte die für den Ehegatten vorgesehenen Angaben auch dann, 
wenn dieser keine Einkünfte bezogen hat. Dies erübrigt sich bei getrennter 
Veranlagung und besonderer Veranlagung im Jahr der Eheschließung (vgl. 
die Erläuterungen zu Zeile 19).

Zeile 13
Wenn Sie nach dem 1. 1. 2008 geschieden worden sind, geben Sie bit-
te auch an, seit wann Sie vor der Ehescheidung von Ihrem Ehegatten 
dauernd getrennt gelebt haben. Eine dauernde Trennung liegt nicht vor, 
wenn die Ehegatten nur vor¿bergehend, z. B. bei auswªrtiger beruþicher 
Tätigkeit, nicht zusammenleben.

Zeile 19
Ehegatten, die 2008 im Inland zusammengelebt haben, können zwischen 
getrennter Veranlagung und Zusammenveranlagung wählen. Ehegatten 
werden getrennt veranlagt, wenn einer der Ehegatten die getrennte Ver-
anlagung wählt. In diesem Fall muss jeder Ehegatte eine Einkommen- 
steuererklärung abgeben und seine persönlichen Angaben in den Zeilen 8 
bis 13 eintragen. Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide die 
Zusammenveranlagung wählen.
Für das Jahr der Eheschließung können beide Ehegatten die besonde-
re Veranlagung wählen, bei der sie dann wie Unverheiratete behandelt 
werden. Für die besondere Veranlagung muss jeder Ehegatte eine Ein-
kommensteuererklärung so ausfüllen, als hätte er diese Ehe nicht ge-
schlossen.
Wird eine Erklärung über die Wahl der Veranlagungsart nicht abgegeben, 
unterstellt das Finanzamt, dass die Ehegatten die Zusammenveranlagung 
wählen; diese Veranlagungsart ist im Regelfall für sie die g¿nstigere.

Welche Einkünfte hatten die Musters? Herr und Frau Muster haben 
beide Arbeitslohn bezogen. Herr Muster kreuzt deshalb in Zeile 34 die 
beiden Kästchen an, da er für sich selbst und seine Ehefrau jeweils eine 
Anlage N beifügt.
Musters haben für ihre Ersparnisse 503  Zinsen erhalten. Aufgrund 
ihres Freistellungsauftrags wurde kein Zinsabschlag einbehalten. Sie 
kreuzen deshalb das rechte Auswahlfeld in Zeile 35 an, weil in diesem 
Fall die Abgabe der Anlage KAP entbehrlich ist.
Da sie in 2008 keine privaten Veräußerungsgeschäfte getätigt haben, 
kreuzen sie auch das mittlere Auswahlfeld in Zeile 38 an.

So geben Sie Ihre Eink¿nfte an:
Zeile 34
Die Angaben zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit machen 
Sie bitte in der Anlage N. Ggf. haben beide Ehegatten eine eigene 
Anlage N abzugeben.

Zeile 35
Angaben zu Ihren Einkünften aus Kapitalvermögen machen Sie bitte in der 
Anlage KAP, wenn
–	 Ihre gesamten Einnahmen aus Kapitalvermögen 801 , bei Zusammenver

anlagung 1 602  ¿berschreiten; hierzu zªhlen alle steuerpþichtigen 
und nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren steuerfreien Einnahmen, 
unabhängig davon, ob und inwieweit sich ein erteilter Freistellungsauftrag 
ausgewirkt hat oder 

–	 einbehaltene Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag), einbehaltene Quellen-
steuern nach der Zinsinformationsverordnung und einbehaltener Solidari
tätszuschlag anzurechnen oder zu erstatten sind.

Zeile 37
Die Angaben zu den Renten und anderen Leistungen machen Sie bitte 
in der Anlage R. Ggf. haben beide Ehegatten eine eigene Anlage R 
abzugeben.

Zeile 38
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere aus Grund-
stücks- und Wertpapierveräußerungen, gehören zu den sonstigen Ein-
k¿nften und sind einkommensteuerpþichtig, wenn der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung bei Grundstücken nicht mehr als zehn Jah-
re, bei Wertpapieren nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

Die Abgabe einer Anlage SO ist insoweit entbehrlich, als Sie im Kalender-
jahr 2008 keine privaten Veräußerungsgeschäfte getätigt haben oder die 
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften insgesamt (einschließlich 
steuerfreier Gewinne nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren) weniger als 
600 , im Fall der Zusammenveranlagung bei jedem Ehegatten weniger 
als 600  betragen haben. In diesen Fällen kreuzen Sie bitte das entspre-
chende Auswahlfeld an.
Haben Sie innerhalb der o. g. Fristen Verluste aus privaten Veräußerungs-
geschäften realisiert, geben Sie bitte die Anlage SO ab.

Angaben zu Kindern und Förderung des Wohneigentums
Zeile 39
Für jedes Kind, für das Sie Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag und 
einen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs- 
bedarf erhalten haben, füllen Sie bitte jeweils eine Anlage Kind aus.
Für die Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Bau-
denkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichen füllen Sie bitte die Anlage FW aus. 

Sonstige Angaben und Anträge
Zeile 41
In dieser Zeile sind solche Einkommensersatzleistungen anzugeben, die 
zwar steuerfrei sind, aber die Hºhe der Steuer auf die steuerpþichtigen 
Eink¿nfte beeinþussen und nicht in den Zeilen 25 bis 27 der Anlage N ein-
zutragen sind. Derartige Einkommensersatzleistungen sind z. B. das aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlte Krankengeld, das Eltern- 
und das Mutterschaftsgeld, das Gewerbetreibende, Selbständige, Freibe-
ruþer oder Landwirte erhalten.

Zeilen 44 bis 47
Diese Zeilen betreffen die Fªlle, in denen eine steuerpþichtige Person in-
folge Wegzugs ins Ausland oder Zuzugs vom Ausland nur während ein- 
es Teils des Kalenderjahres der unbeschrªnkten Steuerpþicht unterliegt. 
In diesem Fall geben Sie bitte für das ganze Kalenderjahr nur eine Ein-
kommensteuererklªrung zur unbeschrªnkten Steuerpþicht ab; dabei sind 
auch die wªhrend der beschrªnkten Steuerpþicht erzielten inlªndischen 
Einkünfte in den entsprechenden Anlagen anzugeben. Die nicht der deut-
schen Einkommensteuer unterliegenden ausländischen Einkünfte, die in 
Zeile 46 anzugeben sind, werden lediglich bei der Berechnung des Steu-
ersatzes ber¿cksichtigt, der auf Ihre steuerpþichtigen Eink¿nfte angewandt 
wird (Progressionsvorbehalt).
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Zeilen 48 bis 53
Sind Sie im Ausland ansässig, werden Sie auf Antrag als unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn Ihre Einkünfte zu mindes- 
tens 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht 
der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 
7 664  betragen; dieser Betrag wird bei Ländern der Ländergruppe 2 um 
ein Viertel, bei Ländern der Ländergruppe 3 um die Hälfte und bei Ländern 
der Ländergruppe 4 um drei Viertel gekürzt. Zur Ländergruppeneinteilung 
vgl. die Erläuterungen zur Anlage Unterhalt. Die Einkünfte, die nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegen, sind durch eine Bescheinigung 
der zuständigen Steuerbehörde Ihres Heimatlandes nachzuweisen. Sind 
Sie Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
(EU) oder der EWR-Staaten Liechtenstein, Norwegen oder Island und in 
einem dieser Staaten ansässig, verwenden Sie dazu bitte den Vordruck 
„Bescheinigung EU / EWR“, im Übrigen den Vordruck „Bescheinigung 
außerhalb EU / EWR“ (Zeile 49). Diese Bescheinigungen sind in mehreren 
Sprachen erhältlich.
Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, können Sie folgende fami-
lienbezogene Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen:
–  Freibeträge für Kinder, Vorsorgeaufwendungen und außergewöhnliche 

Belastungen, die Sie betreffen.
Sind Sie Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR, 
können Sie darüber hinaus noch folgende Steuervergünstigungen geltend 
machen: 
–	ehegattenbezogene Vergünstigungen (insbesondere das Ehegatten-

Splitting), wenn Ihr Ehegatte in einem EU- / EWR-Staat ansässig ist. 
Voraussetzung ist, dass mindestens 90 % Ihrer gemeinsamen Ein-
künfte der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 
15 328  (ggf. Kürzung nach Ländergruppen) betragen;

–	Sonderausgabenabzug für Unterhaltsleistungen an Ihren geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten, wenn die Besteuerung der 
Unterhaltszahlungen durch eine Bescheinigung der ausländischen Steu-
erbehörde nachgewiesen wird (vgl. die Erläuterungen zu Zeile 79).

Diese Steuervergünstigungen können Sie unter den vorstehenden Vor-
aussetzungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie als Staatsangehöriger 
eines EU- / EWR-Staates einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben. In diesem Fall ist das Auswahlfeld in Zeile 52 anzukreuzen.
Auch der in Zeile 53 genannte Personenkreis kann durch Ankreuzen in  
Zeile 53 die o. g. Steuervergünstigungen beantragen. 
Die Summe der ausländischen Einkünfte unterliegt dem Progressions​vor-
behalt. Diese Einkünfte sind in Zeile 50 einzutragen.

Verlustabzug
Zeilen 55 und 56
Ergibt sich bei Ihrer Einkommensteuerveranlagung 2008 ein nicht ausge-
glichener Verlust, wird vom Finanzamt der Verlust in das Jahr 2007 zurück-
getragen. Hierfür ist von Ihnen keine Eintragung erforderlich. Sie haben 
jedoch das Wahlrecht, den Verlustrücktrag zu beschränken.
Der Verlustrücktrag nach 2007 für nicht ausgeglichene negative Einkünfte 
2008 kann der Höhe nach beschränkt werden. Falls Sie den Verlustrück-
trag der Höhe nach begrenzen möchten, geben Sie bitte in Zeile 56 an, mit 
welchem Betrag Sie die negativen Einkünfte zurücktragen wollen. Sollen 
die negativen Einkünfte nur in künftigen Jahren berücksichtigt werden, tra-
gen Sie bitte „0“ ein. 
Wurde für Sie oder für Ihren Ehegatten auf den 31. 12. 2007 ein verblei-
bender Verlustvortrag festgestellt, kreuzen Sie bitte in Zeile 55 das ent-
sprechende Auswahlfeld an. Der Verlustvortrag wird dann automatisch 
vom Finanzamt berücksichtigt. 

Sonderausgaben
Zeilen 61 bis 88
Sonderausgaben sind Aufwendungen der Lebensführung, die steuerlich 
begünstigt werden.

Herr Muster stellt fest, dass er folgende Sonderausgaben für sich und 
seine Ehefrau eintragen kann:
Sowohl von seinem Arbeitslohn als auch vom Arbeitslohn seiner Ehefrau 
sind Sozialversicherungsbeiträge einbehalten worden. Die Arbeitgeber 
haben die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung in den Lohnsteuerbescheinigungen ausgewiesen. Herr 
Muster übernimmt diese Beträge und trägt sie gesondert für sich und 
seine Ehefrau in die Zeilen 61 und 65 ein. Entsprechendes gilt für die 
Arbeitnehmeranteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag lt. Nr. 25 der 
Lohnsteuerbescheinigung, die er in die Zeile 69 einträgt. 
Herr Muster hat sowohl eine Insassen- als auch eine Freizeit-Unfallver-
sicherung abgeschlossen. Für beide Versicherungen hat er 2008 insge-
samt 118  überwiesen. Die Kfz-Haftpþichtversicherung hat Herrn Muster 
240  an Beiträgen gekostet. Die Beiträge für die Kaskoversicherung 
sind hierin nicht enthalten. Außerdem hat er 49  für eine private Haft-
pþichtversicherung gezahlt. Die Summe dieser Betrªge (407 ) kürzt 
er um eine von der Kfz-Haftpþichtversicherung erhaltene Beitragsr¿ck- 
vergütung von 18  und trägt den verbleibenden Betrag von 389  in 
Zeile 72 ein. 
Die Eheleute haben auch Kirchensteuer gezahlt. Die Beträge sind in 
den Lohnsteuerbescheinigungen von den Arbeitgebern angegeben. Die 
Summe der Beträge setzt Herr Muster in Zeile 80 ein. Die Eheleute haben 
jedoch bei der Einkommensteuerveranlagung für 2007 im Mai 2008 Kir-
chensteuer zurück erhalten; er trägt daher auch diesen Betrag in Zeile 80 
ein.

Vorsorgeaufwendungen
Zeilen 61 bis 76
Beiträge zu bestimmten Versicherungen sind Vorsorgeaufwendungen. Die-
se sind nur bis zu bestimmten Höchstbeträgen abziehbar. Ohne Nachweis 
wird bei Arbeitnehmern eine Vorsorgepauschale berücksichtigt. Nicht ein-
zutragen sind Versicherungsbeiträge, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit steuerfreien Einnahmen stehen (z. B. steuerfreier Arbeitslohn bei Aus-
landstätigkeit).
Die Aufwendungen müssen Sie um etwaige steuerfreie Zuschüsse zu die-
sen Versicherungen kürzen. Ebenso müssen Sie etwaige Beitragsrück- 
zahlungen und ausgezahlte Gewinnanteile von den Versicherungsbeiträgen 
abziehen.
Bei Vorsorgeaufwendungen wird zwischen Beiträgen zugunsten einer Basis-
versorgung im Alter (Rente) und den sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
unterschieden. 
Zur Basisversorgung im Alter gehören Beiträge zu 
–	 gesetzlichen Rentenversicherungen (hierzu gehört bei Arbeitnehmern 

auch der Arbeitgeberanteil),
–	 landwirtschaftlichen Alterskassen, 
–	 berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den allgemeinen Ren-

tenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen, und 
–	 bestimmten eigenen Rentenversicherungen, die nur eine Rentenzahlung 

frühestens ab dem 60. Lebensjahr vorsehen und deren Laufzeit nach dem 
31. 12. 2004 beginnt (sog. Rürup- oder Basis-Renten).

Für geleistete Altersvorsorgebeiträge (sog. Riester-Rente) können Sie ei-
nen zusätzlichen Sonderausgabenabzug in der Anlage AV geltend machen 
(vgl. Erläuterung zu Zeile 76).
Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören z. B. die Beiträge
–	 zur gesetzlichen Sozialversicherung (ohne Rentenversicherungsbeiträge), 
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–	 zu entsprechenden privaten Versicherungen (z. B. private Krankenver-
sicherungen), 

–	 zu Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht und Laufzeitbeginn sowie 
erster Beitragszahlung vor dem 1. 1. 2005, 

–	 zu Kapitallebensversicherungen mit mindestens 12 Jahren Laufzeit und 
Laufzeitbeginn sowie erster Beitragszahlung vor dem 1. 1. 2005,

ï	 zu Unfall- und Haftpþichtversicherungen sowie 
–	 zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen.

Gesetzliche Rentenversicherungen und gleichgestellte 
Aufwendungen
Zeilen 61 bis 66
In Zeile 61 können Sie den Arbeitnehmeranteil zu gesetzlichen Renten-
versicherungen und an berufsständische Versorgungseinrichtungen 
geltend machen. Tragen Sie diesen bitte für sich und ggf. für Ihren Ehe-
gatten getrennt in den Vordruck ein. Den entsprechenden Arbeitgeber-
anteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen und zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen tragen Sie bitte in die Zeile 65 ein. Wenn Sie 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung den pauschalen Arbeit-
geberanteil durch eigene Beiträge aufgestockt haben, können Sie den 
Arbeitnehmeranteil in Zeile 63 und den pauschalen Arbeitgeberanteil in 
Zeile 66 eintragen.
Wenn Sie von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, tragen Sie 
bitte Ihre Aufwendungen für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung Ihrer Berufsgruppe in Zeile 62 oder die Aufwen- 
dungen für eine freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sowie freiwillige Beiträge zu einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung in Zeile 63 ein. Beiträge an berufsständische 
Versorgungseinrichtungen sind die um die steuerfreien Arbeitgeberzu-
schüsse geminderten eigenen Beiträge. Aufwendungen an landwirtschaft- 
liche Alterskassen sind die um Beitragszuschüsse geminderten eigenen 
Beiträge. Der um diese Zuschüsse geminderte Betrag ist in Zeile 62 einzu-
tragen. Pþichtbeitrªge von Nichtarbeitnehmern (z. B. selbstªndige Hebam-
men und Künstler) tragen Sie bitte in Zeile 63 ein.
Beiträge zu einer eigenen kapitalgedeckten Rentenversicherung, deren 
Laufzeit nach dem 31. 12. 2004 beginnt, können in Zeile 64 eingetragen 
werden, wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen auf Ihr 
Leben bezogenen lebenslangen Leibrente nicht vor Vollendung des 
60. Lebensjahres oder die ergänzende Absicherung von Berufs- oder Er
werbsunfähigkeit oder von Hinterbliebenen vorsieht; die Ansprüche dür-
fen nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar, 
nicht kapitalisierbar sein und es darf darüber hinaus kein Anspruch auf 
Auszahlungen bestehen. Dies gilt auch für Beiträge zu einer betrieblichen 
Altersversorgung, die die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen und nicht 
steuerlich gefördert worden sind.

Krankenversicherung 
Zeilen 69 bis 71
Bei sozialversicherungspþichtigen Arbeitnehmern ist der gesetzliche Kran-
kenversicherungsbeitrag im Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag enthalten. Dieser ist in Zeile 69 einzutragen. Steuerfreie 
Zuschüsse des Arbeitsgebers tragen Sie bitte in Zeile 75 ein.
In Zeile 71 können Sie die Beiträge für eine freiwillige Krankenversiche- 
rung einschließlich der Krankenhaustagegeld- und der Krankentagegeld- 
versicherung geltend machen. 

Zeile 67
Der Höchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen ist davon abhän-
gig, ob Krankheitskosten oder Beiträge für eine Krankenversicherung 
ausschließlich aus eigenen Mitteln bestritten werden oder ob steuerfreie 
Leistungen gewährt werden oder (zumindest) Anteile der Krankheitskosten 
von dritter Seite übernommen werden. Steuerfreie Leistungen in diesem 
Zusammenhang sind z. B. der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung 
bei sozialversicherungspþichtigen Arbeitnehmern, entsprechende Zu-
schüsse des Arbeitgebers bei freiwillig krankenversicherten Arbeitnehmern, 
Beitragsanteile der Träger der gesetzlichen Rentenversicherungen, Beihil-
feansprüche von Beamten und Beiträge der Künstlersozialkasse. Werden 
die vorgenannten Leistungen für mindestens einen Teil des Jahres oder bei 
mehreren Einkünften für mindestens eine Einkunftsquelle erbracht, ist die 
in Zeile 67 gestellte Frage mit Ja zu beantworten und eine „1“ einzutragen. 
Bei Ehegatten, die über ihren Ehepartner versichert sind (z. B. gesetzliche 
Krankenversicherung), ist die Frage wie beim Ehepartner mit Ja zu be- 
antworten. Ein Ehegatte, der keinen eigenen Beihilfeanspruch hat (z. B. der 
Ehegatte eines Beamten) und der auch nicht selbst krankenversicherungs-
pþichtig ist, beantwortet die Frage mit Nein. Bei geringf¿gig Beschªftigten 
ist diese Frage mit Nein zu beantworten und eine „2“ einzutragen, soweit 
keine unentgeltliche Familienversicherung beim Ehegatten vorliegt.

Pþegeversicherung
Zeilen 68 bis 71
Bei krankenversicherungspþichtigen Arbeitnehmern ist der Pþichtbeitrag 
zur gesetzlichen Pþegeversicherung bereits im Arbeitnehmeranteil am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag enthalten, der in Zeile 69 einzutragen ist. 
Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitsgebers tragen Sie bitte in Zeile 75 ein. 
Rentner tragen ihre Beiträge in Zeile 70, nicht Krankenversicherungspþich-
tige in Zeile 71 ein.
Haben Sie für sich eine zusätzliche freiwillige Pþegeversicherung abge-
schlossen und sind Sie nach dem 31. 12. 1957 geboren, tragen Sie bitte die- 
se Beiträge in Zeile 68 ein. Die Eintragung kann zur Berücksichtigung der 
Beiträge im Rahmen eines zusätzlichen Höchstbetrags von 184   führen.

Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
Zeilen 69 und 71
Im Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag enthaltene 
Pþichtbeitrªge zur Arbeitslosenversicherung tragen Sie bitte in Zeile 69, 

Beiträge zu eigenen Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit sowie Beiträge 
zu eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen tragen 
Sie bitte in Zeile 71 ein.

Unfallversicherung
Zeile 72
Beiträge für eine private Unfallversicherung gehören zu den Vorsorge- 
aufwendungen, wenn die Unfallversicherung ausschließlich private Risiken 
abdeckt. Sind sowohl private als auch beruþiche Risiken versichert, sind die 
Beiträge grundsätzlich je zur Hälfte als Sonderausgaben und Werbungskos
ten oder Betriebsausgaben zu berücksichtigen.

Haftpþichtversicherung
Zeile 72
Hier können Sie Beiträge für private Haftpþichtversicherungen geltend ma-
chen. Beiträge zu Kasko-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen sind 
nicht abziehbar.
Tragen Sie bitte die Summe Ihrer Haftpþichtversicherungsbeitrªge in die 
dafür vorgesehene Spalte ein. Maßgebend sind die tatsächlichen Beitrags-
zahlungen, also nach Kürzung um den Schadenfreiheitsrabatt und um Bei-
tragsrückerstattungen. 

Renten- und Lebensversicherung
Altersvorsorge (sog. Riester-Rente)
Haben Sie Beitrªge zu einem zertiýzierten Altersvorsorgevertrag ge- 
leistet, besteht die Möglichkeit, diese wie folgt steuerlich zu berücksich- 
tigen:
–	 Für die Beiträge wird eine Altersvorsorgezulage und ggf. darüber hinaus 

ein Sonderausgabenabzug gewährt. Die Altersvorsorgezulage ist beim 
Anbieter zu beantragen. Zum Sonderausgabenabzug vgl. die Erläute-
rungen zu Zeile 76. In diesem Fall werden die späteren Leistungen aus 
der steuerlich geförderten Altersvorsorge in vollem Umfang besteuert, 
soweit sie auf staatlich gefördertem Altersvorsorgevermögen beruhen.

–	 Sofern Sie die Altersvorsorgezulage bei Ihrem Anbieter nicht bean-
tragen und den vorstehend beschriebenen zusätzlichen Sonderaus- 
gabenabzug nicht geltend machen, besteht die Möglichkeit, bestimmte 
Altersvorsorgebeiträge im Rahmen von Höchstbeträgen zu berücksichti-
gen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 72 bis 74).

Die gleichen Möglichkeiten bestehen auch für individuell besteuerte  
(nicht: pauschal versteuerte oder steuerfreie) Beiträge, die im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensi-
onskasse oder eine Direktversicherung gezahlt werden, wenn diese Ein- 
richtungen eine lebenslange Altersversorgung für den Begünstigten vor-
sehen.

Zeilen 72 bis 74
Beiträge zu Lebensversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung 
vorsehen (Risikolebensversicherung, ggf. in Kombination mit Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung), sind in Zeile 72 einzutragen. Beiträge 
zu Witwen-, Waisen- und Sterbekassen können ebenfalls hierunter fallen.
In Zeile 73 sind Beiträge zu Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht 
und Kapitallebensversicherungen mit mindestens 12 Jahren Laufzeit ein-
zutragen, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. 1. 2005 be-
gonnen hat und mindestens ein Versicherungsbeitrag vor dem 1. 1. 2005 
entrichtet wurde. Zu diesen Lebensversicherungen gehören auch Ausbil-
dungs- und Aussteuerversicherungen sowie Unfallversicherungen mit Prä-
mienrückgewähr. 
Fondsgebundene Lebensversicherungen und von anderen Personen ab-
geschlossene entgeltlich erworbene Lebensversicherungen sind nicht be-
günstigt.
Ist ein Kapitalwahlrecht ausgeschlossen, sind die Beiträge in Zeile 74 ein-
zutragen. 
Bei Beiträgen zu Versorgungs- und Pensionskassen, einschließlich der von 
Ihrem Arbeitgeber für Sie erbrachten Zukunftssicherungsleistungen (z. B. 
an Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes), die zu Ihren Las- 
ten besteuert worden sind (nicht: steuerfrei gezahlte oder vom Arbeitgeber 
pauschal besteuerte Aufwendungen), richtet sich die Zuordnung zu den 
Zeilen 73 und 74 danach, ob eine Kapitalisierung der Leistungen möglich ist 
(Eintrag in Zeile 73) oder ob ausschließlich Rentenzahlungen bei Fälligkeit 
der Leistung vereinbart wurden (Eintrag in Zeile 74).

Altersvorsorgebeiträge
Zeile 76
In dieser Zeile können Sie den über eine Altersvorsorgezulage hinaus-
gehenden Sonderausgabenabzug beantragen. Sofern Sie diesen Abzug 
geltend machen, fügen Sie bitte die Anlage AV sowie die Bescheinigung(en) 
über die geleisteten Altersvorsorgebeiträge bei. Weitere Einzelheiten 
können Sie den Erläuterungen auf der Rückseite der Anlage AV entneh-
men.

Übrige Sonderausgaben
Übrige Sonderausgaben sind die in den Zeilen 77 bis 88 näher bezeichne-
ten Aufwendungen. Ohne Nachweis wird ein Pauschbetrag für die übrigen 
Sonderausgaben einschließlich des Schulgeldes (vgl. Anlage Kind) von 
36   und für Ehegatten sowie für Verwitwete im Todesjahr des Ehegatten 
und in dem darauf folgenden Jahr im Regelfall ein Pauschbetrag von 72   
berücksichtigt. 
Sie brauchen hier nur dann Angaben zu machen, wenn die bezeichneten 
Sonderausgaben bei Ihnen – ggf. zusammen mit denen Ihres Ehegatten – 
den maßgebenden Pauschbetrag übersteigen. Zuwendungen an politische 
Parteien sowie an unabhängige Wählervereinigungen sollten Sie stets in 
voller Höhe eintragen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 83 bis 88).
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Renten und dauernde Lasten
Zeilen 77 und 78
Versorgungsleistungen aufgrund von Vermögensübergaben im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge nach dem 31. 12. 2007 können als Son-
derausgaben berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils, eines Betriebs oder Teilbetriebs 
oder eines mindestens 50%igen GmbH-Anteils stehen. Versorgungsleis
tungen aufgrund von Übertragungen vor dem 1. 1. 2008 sind wie bisher 
abzugsfähig. 
Keine Sonderausgaben sind Zuwendungen an Personen, die Ihnen oder Ih-
rem Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigt sind, oder an de-
ren Ehegatten. Unterhaltszahlungen an Ihre Eltern oder Kinder können Sie 
also nicht als Sonderausgaben geltend machen (vgl. aber Erläuterungen 
zur Anlage Unterhalt). Wegen Unterhaltszahlungen an Ehegatten siehe Er-
läuterungen zu Zeile 79.
Leistungen aufgrund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs kön-
nen ebenfalls als Sonderausgaben abgezogen werden. Liegt der Leistung 
eine nur mit dem Ertragsanteil steuerbare Leibrente des Ausgleichsver-
pþichteten zu Grunde, sind die Leistungen als Rente nur mit dem Ertrags-
anteil abzugsfähig. Beruht die Leistung dagegen auf Versorgungsbezügen, 
kommt der Abzug als Sonderausgabe in voller Höhe als dauernde Last in 
Betracht.
Machen Sie erstmals entsprechende Sonderausgaben geltend, fügen 
Sie bitte eine Ablichtung des Vertrags / der Versorgungsvereinbarung bei. 
Hängt die Dauer einer Rente nicht von Ihrer Lebenszeit, sondern von der 
einer anderen Person oder mehrerer Personen ab, geben Sie bitte deren 
Namen, Anschriften und Geburtsdaten an, soweit sie sich nicht aus dem 
Vertrag ergeben.

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten
Zeile 79
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten sind bis zum Höchstbetrag von 13 805   jährlich als Sonderaus-
gaben abziehbar, wenn der Geber dies mit Zustimmung des Empfängers 
beantragt und der Empfänger im Inland lebt (vgl. aber Erläuterungen zu 
den Zeilen 48 bis 53). Die als Sonderausgaben abgezogenen Unterhalts-
leistungen sind beim Empfªnger steuerpþichtig (vgl. Erlªuterungen zu den 
Zeilen 5 und 6 der Anlage SO). Der Antrag gilt nur für ein ganzes Kalender-
jahr und kann nicht zurückgenommen werden. Die Zustimmung ist bis auf 
Widerruf des Empfängers der Unterhaltsleistung wirksam. 
Für den Antrag verwenden Sie bitte die beim Finanzamt erhältliche An-
lage U; sie ist von Ihnen zu unterschreiben; sie ist auch vom Empfänger der 
Unterhaltsleistungen zu unterschreiben, wenn er dem Abzug bisher noch 
nicht zugestimmt hat.
Wird der Sonderausgabenabzug nicht beantragt oder fehlt hierzu die Zu-
stimmung des Empfängers der Unterhaltsleistungen, können diese als 
außergewöhnliche Belastungen (Anlage Unterhalt) geltend gemacht wer-
den. Die Unterhaltsleistungen können nur insgesamt als Sonderausgaben 
oder als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Aufwendungen f¿r die eigene Berufsausbildung
Zeilen 81 und 82
Aufwendungen für Ihre eigene erstmalige Berufsausbildung oder ein 
Erststudium werden bis zu einem Höchstbetrag von 4 000   jährlich als 
Sonderausgaben anerkannt. Sind bei Ihrem Ehegatten entsprechende Auf-
wendungen entstanden, können diese ebenfalls bis zu 4 000  jährlich als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden.
Zu den Ausbildungskosten gehören nicht nur Lehrgangs- und Studien-
gebühren sowie die Aufwendungen für Fachbücher und anderes Lern- 
material, sondern  auch   Unterkunftskosten  und  Verpþegungsmehraufwendun- 
gen bei einer auswärtigen Unterbringung. Für die Wege zwischen Wohnung 
und Ausbildungsstätte erhalten Sie ab dem 21. Entfernungskilometer regel-
mäßig eine Entfernungspauschale von 30 Cent für jeden weiteren vollen 
Entfernungskilometer. Zweckgebundene steuerfreie Bezüge zur unmittel-
baren Förderung der Ausbildung sind von den Aufwendungen abzuziehen.
Entstehen die Aufwendungen für eine weitere Berufsausbildung, ein wei-
teres Studium oder im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses, 
kommt der Abzug als Werbungskosten in Betracht (vgl. die Erläuterungen 
zu den Zeilen 52 bis 54 der Anlage N). 

Spenden und Mitgliedsbeitrªge f¿r steuerbeg¿nstigte Zwe-
cke an inländische Zuwendungsempfänger
Zeilen 83 bis 88
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbeg¿nstigter Zwe-
cke werden bis zu  20 % des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte berücksichtigt. 
Wurde für Sie auf den 31. 12. 2007 ein verbleibender Spendenvortrag fest-
gestellt, wird dieser automatisch vom Finanzamt berücksichtigt.
Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien (Zeile 84) 
ermäßigt sich die Einkommensteuer um 50 % der Ausgaben, höchstens 
825  ; bei zusammen veranlagten Ehegatten höchstens 1 650  . Höhere 
Spenden und Mitgliedsbeiträge als 1 650   oder 3 300   werden bis maxi-
mal 1 650   oder 3 300   als Sonderausgaben berücksichtigt.
Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an unabhängige Wählervereini-
gungen (Zeile 85), die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ermäßigt 
sich die Einkommensteuer um 50 % der Ausgaben, höchstens um 825  ; 

bei zusammen veranlagten Ehegatten höchstens um 1 650  .
Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung sind bis 1 Mio.  begüns-
tigt. Tragen Sie alle entsprechenden Spenden daher bitte in Zeile 86 ein.
Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwecke 
sind grundsätzlich durch eine Bestätigung nachzuweisen. Für Spen-
den und Mitgliedsbeiträge bis 200   ist folgender vereinfachter Nach-
weis möglich: Ist der Empfänger der Spenden und Mitgliedsbeiträge 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine öffentliche 
Dienststelle, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug). Bei gemeinnützigen Ein- 
richtungen (z. B. Vereine, Stiftungen) ist zusätzlich ein von dieser Einrich-
tung erstellter Beleg erforderlich, der Angaben über die Freistellung von 
der Körperschaftsteuer und die Verwendung der Mittel enthält. Außerdem 
muss angegeben sein, ob es sich um Spenden oder Mitgliedsbeiträge 
handelt.
Aufwendungen für Lose einer Wohlfahrtslotterie und Zuschläge bei Wohl-
fahrtsbriefmarken sind keine steuerlich begünstigten Spenden. Glei- 
ches gilt für Zahlungen an gemeinnützige Einrichtungen, die als Bewäh- 
rungsauþage im Straf- oder Gnadenverfahren auferlegt werden.

Außergewöhnliche Belastungen
Zeilen 91 bis 105
Außergewöhnliche Belastungen sind Ausgaben, die aufgrund besonderer 
Umstªnde zwangslªuýg anfallen, z. B. die Ausgaben, die durch Krankheit, 
Behinderung, Todesfall, Unwetterschäden oder Ehescheidung entstehen. 
Das Finanzamt hilft in diesen Fällen durch eine Steuerermäßigung, wenn 
die Ausgaben nicht ersetzt werden.

Welche außergewöhnlichen Belastungen haben Musters?
Frau Muster war mehrere Wochen schwer krank. Der Krankenhausauf-
enthalt hat insgesamt 4 750  gekostet. Davon hat die Krankenkasse 
nur 3 400  bezahlt. Ferner hat Frau Muster von ihrem Arbeitgeber eine 
steuerfreie Unterstützung von 250  erhalten. Diese Beträge trägt Herr 
Muster bei Zeile 103 ein. Er weiß, dass die verbleibenden Kosten von 
1 100   nicht in voller Höhe berücksichtigt, sondern vom Finanzamt um 
die sog. zumutbare Belastung gekürzt werden.

Behinderte und Hinterbliebene
Zeilen 91 bis 94
Sind Sie behindert und wollen Sie Ihre mit der Behinderung zusammenhän-
genden Aufwendungen nicht im Einzelnen nachweisen, können Sie einen 
Pauschbetrag beanspruchen. Mit dem Pauschbetrag werden die Aufwen-
dungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen des tªglichen Lebens, f¿r die Pþege und f¿r einen etwaigen 
erhöhten Wäschebedarf abgegolten. Im Fall des Einzelnachweises müssen 
Sie Ihre Aufwendungen in den Zeilen 103 bis 105 eintragen.

Der Pauschbetrag ist nach dem Grad der Behinderung gestaffelt:

Grad der 
Behinderung

EUR Grad der 
Behinderung

EUR

25 und 30 
35 und 40 
45 und 50 
55 und 60

310 
430 
570 
720

65 und   70 
75 und   80 
85 und   90 
95 und 100

   890 
1 060 
1 230 
1 420

Blinde sowie hilþose Behinderte erhalten einen Pauschbetrag von 3 700   
jährlich.
Behinderten mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 steht der 
entsprechende Pauschbetrag jedoch nur zu,
–	 wenn wegen der Behinderung ein gesetzlicher Anspruch auf Rente (z. B. 

Unfallrente, nicht aber aus der gesetzlichen Rentenversicherung) oder 
auf andere laufende Bezüge besteht oder

–	 wenn die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Be-
weglichkeit geführt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit beruht.

Neben dem Pauschbetrag können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
weitere Aufwendungen geltend machen (siehe die Hinweise zu den Zeilen 
95 und 96, 97 bis 99 und 103 bis 105).
Sind Ihnen laufende Hinterbliebenenbezüge bewilligt, z. B. nach dem Bun-
desversorgungsgesetz oder aus der gesetzlichen Unfallversicherung, kön-
nen Sie einen Pauschbetrag von 370   beantragen. Den Pauschbetrag 
erhalten Sie auch dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder der 
Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitalbetrags abgefunden 
worden ist.
Die Übertragung des Behinderten-Pauschbetrags für ein Kind oder Enkel-
kind, für das Sie Kindergeld oder Freibeträge für Kinder erhalten, können 
Sie auf der Anlage Kind beantragen.
Geben Sie den Grad der Behinderung an und fügen Sie die Nachweise 
bei, falls diese dem Finanzamt nicht bereits vorgelegen haben. Die not-
wendigen Nachweise erhalten Sie bei Behinderung von der für die Durch-
führung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörde (z. B. 
Versorgungsamt); bei Hinterbliebenenbezügen ist der Nachweis durch amt- 
liche Unterlagen zu erbringen. Der Rentenbescheid eines Trägers der ge-
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Ehescheidungskosten,
soweit es sich um die Prozesskosten für die Scheidung und den Versor-
gungsausgleich handelt. Nicht berücksichtigt werden Aufwendungen für 
die Auseinandersetzung gemeinsamen Vermögens, Unterhaltszahlungen 
und der Vermögensausgleich.

Kfz-Kosten
für durch die Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten von Per-
sonen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 oder von 
Personen, deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt und 
die zugleich geh- und stehbehindert sind (Merkzeichen „G“ oder orange-
farbener Flächenaufdruck im Schwerbehindertenausweis). Ohne Nach- 
weis der Kosten werden im Allgemeinen 900   (3 000 km zu 30 Cent) an-
erkannt.
Bei außergewöhnlich Gehbehinderten, die sich außerhalb des Hauses nur 
mit Hilfe eines Kfz bewegen können (Merkzeichen „aG“), bei Personen 
mit den Merkzeichen ĂHñ oder ĂBlñ und bei Personen, die in Pþegestufe III 
eingestuft sind, werden in angemessenem Rahmen (regelmäßig bis 
zu 15 000 km jährlich) alle Privatfahrten anerkannt. Die tatsäch- 
liche Fahrleistung ist nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Ein 
höherer Kilometersatz als 30 Cent wird vom Finanzamt nicht berücksich-
tigt.

Krankheitskosten,
soweit sie nicht von dritter Seite, z. B. einer Krankenkasse, steuerfrei 
ersetzt worden sind oder noch ersetzt werden. Hierzu gehört auch die 
Praxisgebühr.
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel können nur als außer
gewöhnliche Belastung anerkannt werden, wenn ihre medizinische Not- 
wendigkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nach
gewiesen wird. Dies gilt auch f¿r nicht verschreibungspþichtige Medika-
mente. Bei einer andauernden Erkrankung mit anhaltendem Verbrauch 
bestimmter Medikamente reicht die einmalige Vorlage einer solchen Ver-
ordnung.

Kurkosten,
wenn die Notwendigkeit der Kur durch Vorlage eines vor Kurbeginn aus-
gestellten amtsärztlichen Zeugnisses nachgewiesen wird, sofern dies nicht 
schon aus anderen Unterlagen (z. B. bei Pþichtversicherten aus einer Be-
scheinigung der Versicherungsanstalt) offensichtlich ist. Der Zuschuss einer 
Krankenversicherung zu Arzt-, Arznei- und Kurmittelkosten reicht als Nach-
weis der Notwendigkeit der Kur nicht aus.

Pþegekosten,
die Ihnen oder Ihrem Ehegatten für die Beschäftigung einer ambulanten 
Pþegekraft oder durch Unterbringung in einem Pþegeheim, in der Pþege-
station eines Altenheims oder in einem Altenpþegeheim entstehen. Werden 
tatsªchliche Pþegekosten geltend gemacht, so kann daneben der Behin-
derten-Pauschbetrag nicht in Anspruch genommen werden.
Die Pþegekosten kºnnen bei Nachweis der Pþegebed¿rftigkeit (Einstu-
fung in die Pþegestufe I, II oder III i. S. d. Pþegeversicherungsgesetzes 
oder durch einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „H“) 
als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten 
sind um den Anteil zu kürzen, der auf hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
entfällt. Dieser Anteil ist aus Vereinfachungsgründen in Höhe des Höchst- 
betrags für Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt oder für Heim- oder Pþe-
geunterbringung anzusetzen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 95 und 96, 
97 bis 99).
Bei Auþºsung des Haushalts wird von den Aufwendungen eine Haushalts-
ersparnis von 21,33  täglich (640  monatlich, 7 680   jährlich) abge-
zogen.
Ein Abzug ist auch f¿r Aufwendungen mºglich, die Ihnen aus der Pþe-
gebed¿rftigkeit einer anderen Person zwangslªuýg entstehen. Geben 
Sie bitte neben den von Ihnen und ggf. weiteren Personen getragenen 
Aufwendungen auch die Gesamtkosten der Heimunterbringung, die Höhe 
der Erstattungen von dritter Seite (z. B. Pþegekasse) sowie die  Hºhe der 
eigenen Eink¿nfte und Bez¿ge der pþegebed¿rftigen Person an.
Personen, die nicht zu dem begünstigten Personenkreis gehören (Pþe-
gestufe 0), kºnnen die gesondert in Rechnung gestellten Pþegekosten 
geltend machen.

Wiederbeschaffungskosten
für Hausrat und Kleidung, die durch ein unabwendbares Ereignis, 
z. B. Brand oder Hochwasser, verloren wurden, wenn keine allgemein zu-
gängliche und übliche Versicherung möglich war.

SteuerermªÇigungen f¿r haushaltsnahe Beschªftigungs-
verhªltnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Zeilen 106 bis 113
Für die in Ihrem inländischen oder in einem anderen EU- / EWR-Staat be-
legenen Haushalt angefallenen Aufwendungen können Sie folgende Steu-
erermäßigungen beantragen:

für geringfügige Beschäftigungen 
im Privathaushalt

10 % der Aufwendungen, 
höchstens 510   jährlich

für Beschäftigungsverhältnisse im  
Privathaushalt, f¿r die Pþicht- 
beiträge zur Sozialversicherung 
entrichtet wurden

12 % der Aufwendungen, 
höchstens 2 400   jährlich

für die Inanspruchnahme von 
haushaltsnahen Dienstleistungen;
bei Pþege- und Betreuungsleistungen 
f¿r pþegebed¿rftige Personen

20 % der Aufwendungen,  
ï hºchstens 600 ú;
ï zusªtzlich hºchstens 600 ú

setzlichen Rentenversicherung genügt nicht als Nachweis. Der Behinderten-
Pauschbetrag von 3 700  kann auch bei Vorlage des Bescheids über die 
Einstufung als Schwerstpþegebed¿rftiger (Pþegestufe III) gewªhrt werden.

Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt
Zeilen 95 und 96
Hatten Sie eine Hilfe im Haushalt, können Sie den aufgrund eines Dienst-
verhältnisses gezahlten Arbeitslohn oder entsprechende Aufwendungen 
nur geltend machen,
–	 wenn Sie oder Ihr Ehegatte mindestens 60 Jahre alt waren oder
–	 wenn Sie, Ihr Ehegatte, ein zum Haushalt gehörendes Kind oder sonst 

jemand, der zu Ihrem Haushalt gehörte und für den Sie eine Steuerer-
mäßigung (siehe Anlage Unterhalt) erhalten, schwer behindert oder krank 
war.

Das Finanzamt berücksichtigt regelmäßig höchstens 52   monatlich. Dieser 
Betrag erhöht sich auf 77  , wenn zu Ihrem Haushalt eine hilþose oder 
schwer behinderte Person (Grad der Behinderung mindestens 50) gehört. 
Für die darüber hinausgehenden Aufwendungen kann eine Steuerermäßi-
gung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. auch die Erläuterungen zu den 
Zeilen 106 bis 113).

Heim- oder Pþegeunterbringung
Zeilen 97 bis 99
Waren Sie oder Ihr Ehegatte in einem Altenheim, Pþegeheim o.  . unter- 
gebracht, können bis zu 52   (bei Unterbringung zur dauernden Pþege 
77  ) monatlich berücksichtigt werden, wenn in den Heimkosten auch 
Kosten der Zimmerreinigung, Wäsche, Essenzubereitung enthalten sind.
Beachten Sie bitte: Für den gleichen Zeitraum wird entweder der Höchst-
betrag für die Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt oder der Höchstbetrag 
f¿r Heim- oder Pþegeunterbringung gewªhrt, es sei denn, die Ehegatten 
waren wegen Pþegebed¿rftigkeit eines Ehegatten an der gemeinsamen 
Haushaltsführung gehindert. Die übersteigenden Aufwendungen können 
bei Pþegebed¿rftigkeit zusªtzlich ber¿cksichtigt werden (vgl. auch die Hin-
weise zu den Zeilen 103 bis 105 unter Pþegekosten).

Pþege-Pauschbetrag
Zeilen 100 und 101
Wenn Sie eine stªndig hilþose Person in Ihrer oder deren Wohnung im In-
land persºnlich pþegen und daf¿r keine Einnahmen erhalten, kann Ihnen f¿r 
die entstehenden Aufwendungen ein Pauschbetrag von 924   jährlich gewährt 
werden. Einnahmen sind z. B. das Pþegegeld, das die hilþose Person von 
einer Pþegeversicherung erhªlt und an Sie weitergibt, um Ihre Pþegedienst-
leistungen zu vergüten oder die Ihnen dabei entstandenen Aufwendungen 
zu ersetzen. Wird das Pþegegeld lediglich zur unmittelbaren Sicherung der 
erforderlichen Grundpþege der hilþosen Person verwendet (Bezahlung ei-
ner fremden Pþegeperson, Anschaffung von pþegenotwendigen oder pþe-
geerleichternden Bedarfsgegenständen), liegen keine Einnahmen vor. Das 
von den Eltern eines behinderten Kindes für dieses Kind empfangene 
Pþegegeld zªhlt nicht zu den Einnahmen.
Anstelle des Pþege-Pauschbetrages kºnnen Sie die Pþegeaufwendungen 
auch als außergewöhnliche Belastungen geltend machen, sofern sie mehr 
als 924   betragen oder die Einnahmen aus der Pþege ¿bersteigen. Al-
lerdings wird dann eine „zumutbare Belastung“ angerechnet (vgl. die Er-
lªuterungen zu den Zeilen 103 bis 105). Der Pþege-Pauschbetrag wird 
regelmªÇig nur f¿r die Pþege von Angehºrigen gewªhrt. Wird die Pþege 
von mehreren Personen vorgenommen, ist der Pþege-Pauschbetrag nach 
der Zahl der Pþegepersonen zu teilen. Der Pþege-Pauschbetrag kann 
auch neben dem vom Kind auf die Eltern übertragenen Behinderten- 
Pauschbetrag berücksichtigt werden (vgl. die Hinweise zu den Zeilen 91 
bis 94).
Weisen Sie bitte die Pþegebed¿rftigkeit durch einen Schwerbehinderten- 
ausweis mit dem Merkzeichen „H“, durch einen Bescheid der für die Durch- 
führung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörde (z. B. Ver-
sorgungsamt) oder durch einen Bescheid über die Einstufung als Schwerst-
pþegebed¿rftiger (Pþegestufe III) nach.
F¿r haushaltsnahe Pþegeleistungen kann auch eine SteuerermªÇigung in 
Betracht kommen (vgl. die Erläuterungen zu den Zeilen 106 bis 113).

Unterhalt f¿r bed¿rftige Personen
Zeile 102
In dieser Zeile können Sie den Abzug von Aufwendungen für Unter- 
haltsleistungen an bedürftige Personen beantragen. In diesem Fall fügen 
Sie bitte die Anlage Unterhalt bei. Weitere Einzelheiten können Sie den 
Erläuterungen zur Anlage Unterhalt entnehmen.

Andere außergewöhnliche Belastungen
Zeilen 103 bis 105
Neben den bisher erläuterten Fällen können Sie noch andere außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machen. Diese führen jedoch nur dann zu 
einer Steuerermäßigung, wenn sie einen bestimmten Teil Ihrer Einkünfte 
übersteigen. Diese „zumutbare Belastung“ ist im Einkommensteuergesetz 
im Einzelnen geregelt und wird vom Finanzamt berücksichtigt.
Andere außergewöhnliche Belastungen sind zum Beispiel:

Bestattungskosten
für Angehörige, soweit sie den Nachlass und etwaige Ersatzleistungen 
übersteigen. Es können aber nur Kosten berücksichtigt werden, die mit der 
Bestattung unmittelbar zusammenhängen (z. B. für Grabstätte, Sarg, Blu-
men, Kränze, Todesanzeigen usw.). Die Kosten für die Trauerkleidung und 
die Bewirtung der Trauergäste sowie Reisekosten anlässlich der Bestattung 
werden nicht anerkannt.
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Anlage Unterhalt

– Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen,
– Modernisierung des Badezimmers oder der Einbauküche.
Die Steuerermäßigung kommt nur zur Anwendung, wenn die Aufwen-
dungen nicht zu den Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehören 
und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Be-
lastungen berücksichtigt worden sind. Für Aufwendungen, die zu den 
Kinderbetreuungskosten (Anlage Kind, Zeilen 61 bis 90) gehören, kann 
keine Steuerermäßigung nach § 35 a EStG in Anspruch genommen 
werden. Außerdem sind bei der Inanspruchnahme von haushaltsnahen 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nur die Aufwendungen für 
die Leistung selbst (in Rechnung gestellte Arbeitskosten einschließlich 
Fahrtkosten) begünstigt. Aufwendungen für das verwendete Material 
und sonstige im Zusammenhang mit der Leistung gelieferte Waren sind 
dagegen nicht begünstigt. Sowohl bei Aufwendungen im Rahmen einer 
haushaltsnahen Dienstleistung als auch bei Handwerker- oder Pþege- 
und Betreuungsleistungen ist die Steuerermäßigung davon abhängig, 
dass Sie für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten haben und die 
Zahlung auf ein Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Für Barzah-
lungen und Barschecks wird keine Steuerermäßigung gewährt.
Angaben für das jeweils erste Beschäftigungsverhältnis / den ersten Be-
schäftigungszeitraum tragen Sie bitte in die Zeilen 106 und 108 ein. Aufwen-
dungen für weitere Beschäftigungsverhältnisse / Beschäftigungszeiträume 
erklären Sie bitte auf einem besonderen Blatt. 
In den Zeilen 110 bis 112 ist die Art der von Ihnen in Anspruch genommenen 
Leistung anzugeben. Bei der Eintragung in Zeile 112 ist zu berücksichtigen, 
dass Aufwendungen, die nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der 
KfW-Förderbank gefördert wurden, nicht begünstigt sind.

Haben Sie bedürftige Personen unterhalten, für die niemand Anspruch auf 
Kindergeld oder Freibeträge für Kinder hat und die Ihnen oder Ihrem Ehe-
gatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigt sind, z. B. Eltern, Großel-
tern und Kinder, können Sie Ihre nachgewiesenen Aufwendungen für jede 
unterhaltene Person bis zu 7 680 ú jªhrlich geltend machen, wenn die un-
terhaltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Entstehen 
Ihnen aufgrund außergewöhnlicher Umstände besondere Aufwendungen 
für die unterhaltene Person, können diese als andere außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt werden (vgl. die Erläuterungen zu den Zeilen 
103 bis 105 des Hauptvordrucks).

Lebt die unterhaltene Person nicht im Inland, können Aufwendungen nur 
abgezogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaa-
tes der unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind. Deshalb 
erkennt das Finanzamt höchstens folgende Beträge an:

Höchstbetrag 
für Unterhalts- 

leistungen 
EUR

Anrech- 
nungsfreier 

Betrag 
EUR

Land

7 680 624

Ländergruppe 1
Andorra, Australien, Belgien,  
Brunei-Darussalam, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Hongkong, Irland, Island, 
Israel, Italien, Japan, Kaiman-Inseln, 
Kanada, Katar, Kuwait, Liechtenstein, 
Luxemburg, Macau, Monaco, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, San Marino, 
Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte 
Staaten, Vereinigtes Königreich

5 760 468

Lªndergruppe 2
Antigua und Barbuda, Bahamas, 
Bahrain, Barbados, Griechenland, 
Republik Korea, Malta, Neuseeland, 
Oman, Palau, Portugal, Saudi-Arabien, 
Slowenien, Taiwan, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Turks- und Cai-
cos-Inseln, Zypern

3 840 312

Lªndergruppe 3
Argentinien, Belize, Botsuana, Brasilien, 
Bulgarien, Chile, Cookinseln, Costa Rica, 
Dominica, Estland, Gabun, Grenada, 
Jamaika, Kroatien, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Litauen, 
Malaysia, Mauritius, Mexiko, Nauru, 
Niue, Panama, Polen, Rumänien, Rus-
sische Förderation, Seychellen, Slowa-
kische Republik, St. Kitts und Nevis, St. 
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, 
Südafrika, Türkei, Ungarn, Uruguay, Vene-
zuela, Weißrussland

1 920 156 Lªndergruppe 4
alle übrigen Länder

Zur Geltendmachung der Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen 
füllen Sie bitte je Haushalt für alle im Haushalt lebenden Personen eine 
Anlage Unterhalt aus. Bei mehr als drei Unterhaltsempfängern in einem 
Haushalt muss eine weitere Anlage Unterhalt abgegeben werden. Die 
Eintragungen in den Zeilen 6 bis 20 sind dann nur auf der ersten Anlage 
Unterhalt erforderlich.

Zeilen 4 bis 6
Tragen Sie in Zeile 6 bitte die Anzahl sämtlicher im Haushalt lebender 
Personen ein, auch soweit für die unterhaltenen Personen ein Abzug der 
Unterhaltsaufwendungen nicht in Frage kommt.

Zeilen 7 bis 10
Sie haben die Möglichkeit, zwei Unterstützungszeiträume anzugeben. An-
gaben zu einem zweiten Unterstützungszeitraum sind nur dann erforder-
lich, wenn eine Unterbrechung der Berücksichtigungszeiträume vorliegt.

Zeilen 11 bis 20
Leisten Sie Zahlungen an Unterhaltsempfänger im Ausland, trifft Sie eine 
erhºhte Mitwirkungspþicht. Nachweiserleichterungen bestehen nur bei  
Familienheimfahrten zum im Ausland lebenden Ehegatten.

Zeilen 34, 64 und 94
Bei Unterhaltsempfängern im Ausland ist eine durch die Heimatbehörde 
und die unterhaltene Person bestätigte Unterhaltserklärung beizufügen. 
Unterhaltserklªrungen in mehreren Sprachen ýnden Sie auch im Internet- 
angebot des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanz- 
ministerium.de).

Zeilen 46 bis 54, 76 bis 84 und 106 bis 114
Auf den Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen werden die eigenen Ein-
künfte und Bezüge der unterhaltenen Person im Unterhaltszeitraum ange-
rechnet, jedoch nur, soweit sie 624 ú (anrechnungsfreier Betrag) jªhrlich 
übersteigen.
Außerdem vermindert sich der Höchstbetrag stets um Ausbildungshilfen 
aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öf-
fentliche Mittel erhalten. Als Darlehen gewährte Leistungen werden nicht 
angerechnet.
Zu den anrechenbaren Einkünften gehören auch solche aus nichtselbstän-
diger Arbeit. Hat die unterhaltene Person über den Arbeitnehmer-Pausch-
betrag von 920 ú oder bei Empfªngern von Versorgungsbez¿gen ¿ber 
den Pauschbetrag von 102 ú hinausgehende Werbungskosten, erlªutern 
Sie diese bitte auf einem besonderen Blatt (vgl. die Erläuterungen zu den 
Zeilen 37 bis 82 der Anlage N). Steuerfreier oder pauschal besteuerter Ar-
beitslohn (z. B. aus einem Minijob) gehört zu den Bezügen.
Zu den anrechenbaren Bezügen gehören außerdem alle Einnahmen, die 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts bestimmt oder geeignet sind (z. B. 
Arbeitslosengeld, Elterngeld, Wohngeld und Sozialgeld). Kein anrechen-
barer Bezug ist der Mindestbetrag des Elterngeldes in Höhe von 300 ú 
oder 150 ú monatlich (bei Mehrlingsgeburten entsprechend vervielfacht). 
Von den anrechenbaren Bezügen werden die damit zusammenhän-
genden Aufwendungen abgezogen, mindestens aber ein Pauschbetrag 
von 180 ú. Ist die unterhaltene Person verheiratet, wird ihr grundsªtz-
lich die Hälfte des Nettoeinkommens ihres Ehegatten als eigene Bezü-
ge zugerechnet. Der vom Arbeitgeber bescheinigte Arbeitnehmeranteil 
an den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen ist von den Einkünf-
ten und Bezügen abzuziehen. Das Gleiche gilt für private Kranken- und 
Pþegeversicherungsbeitrªge, soweit nach Beamtenrecht beihilfeberech-
tigte Leistungen versichert sind. Bei in der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung freiwillig Versicherten sind die Beitrªge zur Kranken- und Pþege-
versicherung in vollem Umfang abzuziehen.
Die Einkünfte, Bezüge und Werbungskosten der unterhaltenen Person wei-
sen Sie bitte mit geeigneten Unterlagen nach. 
Die Jahresbeträge ermäßigen sich um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, 
in dem die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben.

für die Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen

20 % der Aufwendungen, 
höchstens 600 

Tragen Sie bitte Ihre Aufwendungen gekürzt um erhaltene / zu erwartende 
Erstattungen von dritter Seite (z. B. einer Versicherung) in die jeweilige Zeile 
ein.
Die Höchstbeträge für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse mindern 
sich für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigungen nicht vorgelegen haben.
Leben zwei Alleinstehende ganzjährig in einem Haushalt zusammen, können 
die o. a. Höchstbeträge insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch genommen 
werden. Bei getrennter Veranlagung können Ehegatten grundsätzlich nur die 
Aufwendungen in der eigenen Einkommensteuererklärung geltend machen, 
die von ihnen getragen wurden.
Haushaltsnahe Tätigkeiten und Dienstleistungen sind z. B.
–	 die Reinigung der Wohnung,
ï	 die Gartenpþege,
–	 die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, 
ï	 die Pþege, Versorgung und Betreuung von Kindern, kranken, alten und 

pþegebed¿rftigen Personen.
Handwerkerleistungen sind z. B.
– Reparatur, Streichen, Lackieren von Fenstern und Türen,
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Anlage Kind
Beim Familienleistungsausgleich wird im Laufe des Jahres in der Regel Kin-
dergeld gezahlt. Nach Ablauf des Kalenderjahres prüft das Finanzamt im 
Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer, ob ein Kinderfreibetrag 
(1 824   oder 3 648   bei zusammen veranlagten Eltern) und zusätzlich 
ein Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbe-
darf des Kindes (1 080   oder 2 160   bei zusammen veranlagten Eltern) 
abzuziehen sind oder ob es beim Kindergeld verbleibt (vgl. aber auch die 
Erläuterungen zu den Zeilen 31 bis 34). Bei Abzug dieser Freibeträge wird 
der für das Kalenderjahr bestehende Anspruch auf Kindergeld der Einkom-
mensteuer hinzugerechnet. Die Freibeträge werden jedoch stets bei der 
Berechnung des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer berücksichtigt. 
F¿llen Sie bitte auch dann f¿r jedes Kind eine Anlage Kind aus, wenn 
Sie entsprechende Angaben bereits gegen¿ber der Familienkasse ge-
macht haben.
Kinder, für die keine Freibeträge für Kinder gewährt werden können (z. B. 
wegen Überschreitens der Altersgrenze oder während der Dauer des ge-
setzlichen Grundwehrdienstes), sind nicht in der Anlage Kind einzutragen. 
Unterhaltszahlungen an diese Kinder können ggf. als außergewöhnliche 
Belastungen in der Anlage Unterhalt geltend gemacht werden (vgl. Erläute-
rungen zur Anlage Unterhalt).

Angaben zu Kindern
Zeilen 4 bis 7
Angaben zu Kindern sind unabhängig davon vorzunehmen, ob sie in der Lohn-
steuerbescheinigung ausgewiesen sind oder nicht. Geben Sie bitte bei Ihren 
volljährigen Kindern auch an, ob diese verheiratet sind (vgl. die Erläute-
rungen zu den Zeilen 20 bis 25).
Es sind auch Kinder einzutragen, die im Inland keinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatten. Geben Sie in diesem Fall in Zeile 6 bitte auch 
den Staat an, in dem das Kind 2008 wohnte.
Bei Kindern, die sich lediglich zum Zwecke der Berufsausbildung im Ausland 
aufhalten, aber weiterhin zum Haushalt der Eltern gehören oder über einen 
eigenen Haushalt im Inland verfügen, ist die Anschrift im Inland einzutragen.
Für Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland hatten, werden die Freibeträge für Kinder bei Ländern der 
Ländergruppe 2 um ein Viertel, bei Ländern der Ländergruppe 3 um die 
Hälfte und bei Ländern der Ländergruppe 4 um drei Viertel gekürzt. Zur 
Ländergruppeneinteilung vgl. die Tabelle in den Erläuterungen zu der An-
lage Unterhalt.

Die Angaben in den Zeilen 4 bis 7 dienen der Prüfung, ob die Freibeträge für 
Kinder für jedes einzelne Kind unter Anrechnung des Anspruchs auf Kinder-
geld abzuziehen sind oder ob es beim Kindergeld verbleibt. Tragen Sie bitte 
für jedes einzelne Kind den für 2008 bestehenden Anspruch auf Kindergeld 
ein (monatlich für das erste, zweite und dritte Kind je 154   / jährlich 1 848    
und ab dem vierten Kind je 179   / jährlich 2 148  ).
Einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen (z. B. ausländisches Kin-
dergeld, Kinderzuschüsse aus der gesetzlichen Unfall- und Rentenver- 
sicherung) tragen Sie bitte ebenfalls ein.

Beispiel:
Für das im Dezember 2008 geborene Kind haben die Eltern einen Kinder-
geldanspruch i. H. v. 154 . Dieses Kindergeld wird jedoch erst im Januar 
2009 ausgezahlt. Gleichwohl sind in Zeile 5 der Anlage Kind 2008  154  
einzutragen.
Auch derjenige Elternteil hat einen Anspruch auf Kindergeld, dem das 
Kindergeld nicht unmittelbar ausgezahlt, sondern bei der Bemessung 
seiner Unterhaltsverpþichtung ber¿cksichtigt wird. In diesen Fªllen 
ist beim anderen Elternteil nicht der volle Anspruch, sondern nur die Hälfte 
anzusetzen. Das gilt auch dann, wenn der Freibetrag für den Betreuungs- 
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf einen Elternteil übertragen 
wurde (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 31 bis 34).
Hat dagegen ein Elternteil Anspruch auf den vollen Kinderfreibetrag (vgl. Er-
läuterungen zu den Zeilen 8 bis 11 und 31 bis 34), weil der halbe Kinderfrei
betrag des anderen Elternteils auf ihn übertragen wurde, ist bei diesem der 
volle Anspruch auf Kindergeld anzusetzen, und zwar unabhängig davon, an 
wen das Kindergeld ausgezahlt wurde.

Beispiel:
Das 17-jährige Kind der geschiedenen Eheleute lebt bei der Mutter. Auf 
Antrag wird der halbe Kinderfreibetrag, der dem Vater zusteht, auf die 
Mutter ¿bertragen, weil er seine Unterhaltspþicht gegen¿ber dem Kind 
nicht erfüllt. Die Mutter hat in Zeile 5 den vollen Anspruch auf Kindergeld 
i. H. v. 1 848   einzutragen, da ihr der volle Kinderfreibetrag zu steht.

Bei den Musters liegen die Verhältnisse so: Sie haben ein gemeinsames 
Kind. Sohn Volker, geboren am 3. 1. 1985, studiert in Hannover und 
hat in den Semesterferien zeitweise gearbeitet. Für Volker bestand 
Anspruch auf Kindergeld i. H. v. 1 848 .

,–
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Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist. Kinder, bei denen 
die Behinderung vor dem 1. 1. 2007 in der Zeit ab Vollendung des 25. 
Lebensjahres, aber vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetre-
ten ist, sind auch berücksichtigungsfähig. Ein Kind ist außerstan-
de, sich selbst ýnanziell zu unterhalten, wenn das Kind mit seinen 
eigenen Mitteln seinen gesamten Lebensbedarf nicht decken kann. Der 
gesamte notwendige Lebensbedarf des Kindes setzt sich aus dem Grund- 
bedarf (7 680   für das Jahr 2008) und dem individuellen behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf (u. a. Kosten f¿r eine Heimunterbringung, Pþegebedarf 
in Hºhe des gezahlten Pþegegeldes, ggf. Behinderten-Pauschbetrag) zu-
sammen. Dem so ermittelten notwendigen Lebensbedarf sind die Einnah-
men des Kindes gegenüber zu stellen. Dazu gehören neben Einkünften 
auch Bezüge, insbesondere die Eingliederungshilfe und der nach der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung zu bestimmende Wert der Verpþegung 
im Falle einer Heimunterbringung. Als Bezüge sind auch die steuerfreie 
Unfallrente des Kindes und das von der Pþegeversicherung gezahlte Pþe-
gegeld anzusetzen. 
Bitte fügen Sie für die über 18 Jahre alten Kinder die entsprechenden Unter-
lagen oder Bescheinigungen bei (z. B. Schul- oder Studienbescheinigung, 
Ausbildungsvertrag oder Ausbildungsbescheinigung).
Verheiratete Kinder werden grundsätzlich ab dem der Eheschließung fol-
genden Monat nicht mehr berücksichtigt. Dies gilt nicht, wenn der Ehegatte 
des Kindes nicht in der Lage ist, für den Unterhalt des Kindes aufzukom-
men.

Eink¿nfte und Bez¿ge volljªhriger Kinder 
Zeilen 20 bis 25
Für Kinder über 18 Jahre kann ein Freibetrag für Kinder nur dann gewährt 
werden, wenn ihre Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung des Unter-
halts oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, nicht mehr 
als 7 680   im Kalenderjahr betragen haben. Der Betrag von 7 680  ver-
mindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die Voraus-
setzungen für eine Berücksichtigung an keinem Tag vorgelegen haben. Bei 
Kindern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem auslän-
dischen Staat haben, ermäßigt sich die Grenze der Einkünfte und Bezüge 
des Kindes ggf. entsprechend den Verhältnissen des Wohnsitzstaates des 
Kindes (vgl. die Ländergruppeneinteilung in den Erläuterungen zur Anlage 
Unterhalt).
Zum Begriff der Einkünfte und Bezüge siehe auch die Erläuterungen zur 
Anlage Unterhalt. Sollten Sie nach Ablauf des Kalenderjahres 2008 
die Höhe der eigenen Einkünfte und Bezüge bereits gegenüber der Fa-
milienkasse nachgewiesen haben, können Sie auch eine Ablichtung 
der dort gemachten Angaben beifügen. In den Zeilen 20 und 23 sind 
die Einkünfte und Bezüge des Kindes einzutragen, die es im gesamten 
Kalenderjahr bezogen hat. Die Einkünfte und Bezüge sind auch dann 
für das ganze Kalenderjahr anzugeben, wenn das Kind erst im Lau-
fe des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr vollendet hat. In den Zeilen 
21 und 24 sind die Einkünfte und Bezüge des Kindes einzutragen, die es 
im Berücksichtigungszeitraum bezogen hat. Einkünfte und Bezüge im Mo-
nat des Wechsels von der Berufsausbildung / Beschäftigungslosigkeit zur 
Berufstätigkeit sind in diesen Zeilen nicht anzusetzen, soweit sie auf den 
Zeitraum der Berufstätigkeit entfallen. Einkünfte und Bezüge im Heiratsmo-
nat bleiben in den Zeilen 21 und 24 ebenfalls außer Betracht, soweit sie 
auf den Zeitraum nach der Eheschließung entfallen, wenn das Kind wegen 
der Heirat zukünftig nicht mehr berücksichtigt wird. Sonderzuwendungen 
(Urlaubs- / Weihnachtsgeld), die während der Berufsausbildung des Kin-
des zuþieÇen, sind auf alle Monate der Berufsausbildung gleichmªÇig zu 
verteilen. Sofern Ihr Kind auswärtig untergebracht und in Berufsausbildung 
war, geben Sie bitte in den Zeilen 22 und 25 die auf diesen Zeitraum entfal-
lenden Einkünfte und Bezüge an.
Von den Einkünften und Bezügen eines Kindes sind besondere Ausbil-
dungskosten abzuziehen, z. B. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Ausbil-
dungsstätte, Kosten für Arbeitsmittel und für Studiengebühren, nicht jedoch 
Aufwendungen für auswärtige Unterbringung sowie Mehraufwand für Ver-
pþegung. Ist ein verheiratetes Kind zu ber¿cksichtigen, wird ihm grundsªtz-
lich die Hälfte des verfügbaren Einkommens seines Ehegatten als eigene 
Bezüge zugerechnet.

Übertragung des Kinderfreibetrags / des Freibetrags f¿r 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs- 
bedarf
Zeilen 31 bis 34
Bei geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Eltern sowie bei El-
tern nichtehelicher Kinder kann ein Elternteil in der Zeile 31 beantragen, 
dass der Kinderfreibetrag des anderen Elternteils auf ihn übertragen wird, 
wenn er, nicht aber der andere Elternteil, seine Unterhaltsverpþichtung 
gegenüber dem Kind für 2008 zu mindestens 75 % erfüllt hat. Dies führt 
auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erzie- 
hungs- oder Ausbildungsbedarf. Die konkrete Höhe der Unterhalts-
verpþichtung des anderen Elternteils sowie seine tatsªchlichen Un-
terhaltsleistungen sind nachzuweisen (z. B. durch Scheidungsurteil, 
Zahlungsbelege). Ist jedoch ein Elternteil, z. B. mangels ausreichender 
eigener ýnanzieller Mittel, nicht zur Leistung von Unterhalt verpþichtet, 
kann der ihm zustehende Kinderfreibetrag nicht auf den anderen Elternteil 
übertragen werden. Eine einvernehmliche Übertragung des Kinderfrei- 
betrags ist nicht möglich.

Kindschaftsverhältnis
Zeilen 8 bis 11 und 31 bis 34
Kinder sind leibliche Kinder, angenommene Kinder (Adoptivkinder) und 
Pþegekinder. Ist das Kindschaftsverhªltnis zwischen Ihnen und Ihrem 
leiblichen Kind vor dem 1. 1. 2008 durch Adoption erloschen, dürfen  
Sie dieses Kind nicht mehr angeben. Haben Sie ein Kind im Laufe des 
Jahres 2008 angenommen, teilen Sie bitte dem Finanzamt das Datum  
mit. Entsprechendes gilt, wenn Ihr leibliches Kind im Laufe des Jahres  
bei einer anderen steuerpþichtigen Person Pþegekind oder Adoptivkind  
geworden ist.
Pþegekinder sind Kinder, mit denen Sie durch ein familienªhnliches, auf 
längere Dauer berechnetes Band verbunden sind und die Sie nicht zu Er-
werbszwecken in Ihren Haushalt aufgenommen haben. Voraussetzung ist, 
dass das Obhuts- und Pþegeverhªltnis zu den leiblichen Eltern nicht mehr 
besteht. 
Ist Ihr leibliches Kind bei einer anderen steuerpþichtigen Person ein Pþe-
gekind, ist es ab diesem Zeitpunkt nur als Pþegekind zu ber¿cksichtigen. 
Entsprechendes gilt, wenn eine andere Person Ihr Kind adoptiert.
Ist der andere Elternteil verstorben, haben Sie Anspruch auf die vollen 
Freibeträge für Kinder. Entsprechendes gilt, wenn der andere Elternteil im 
Ausland lebte und nicht unbeschrªnkt steuerpþichtig war. Hierzu reichen 
die Angaben in den Zeilen 10 und 11 aus. 
Zur Berücksichtigung von Stief- und Enkelkindern vgl. Erläuterungen zu 
den Zeilen 31 bis 34. 

Minderjªhrige Kinder
Für Kinder unter 18 Jahren machen Sie Angaben nur in den Zeilen 4 
bis 11, da die Höhe der eigenen Einkünfte und Bezüge bei Kindern 
dieser Altersgruppe unerheblich ist. Hat das Kind im Laufe des Jahres das 
18. Lebensjahr vollendet, machen Sie zusätzlich in den Zeilen 12 bis 25 die 
entsprechenden Angaben.
War ein Kind 2008 nicht in Ihrer Wohnung gemeldet, müssen Sie eine steu-
erliche Lebensbescheinigung der Wohnsitzgemeinde des Kindes vorlegen. 
Dies gilt nicht, wenn das Kind auf Ihrer Lohnsteuerkarte bereits berücksich-
tigt worden ist.

Volljªhrige Kinder
Zeilen 12 bis 25
Für über 18 Jahre alte Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, sind außerdem Angaben in den Zeilen 12 bis 25 erforderlich. Für 
Kinder, die im Jahr 2006 das 25. oder 26. Lebensjahr vollendet haben (Ge-
burtsjahrgänge 1980 und 1981), wird weiterhin die bisherige Altersgrenze 
von 27 Jahren im Rahmen einer Übergangsregelung angewendet. Kinder, 
die im Jahr 2006 das 24. Lebensjahr vollendet haben (Geburtsjahrgang 
1982), werden grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres 
berücksichtigt. Volljährige Kinder können nur berücksichtigt werden, wenn 
ihre eigenen Einkünfte und Bezüge 7 680   im Kalenderjahr nicht überstei-
gen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 20 bis 25) und sie
–	 für einen Beruf ausgebildet worden sind (einschl. Schulausbildung) oder 
–	 eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder 

fortsetzen konnten oder
–	 ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (Jugendfreiwilligendienste-

gesetz), einen europäischen / entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 
oder einen anderen Dienst im Ausland (§ 14 b Zivildienstgesetz) geleistet 
haben.

Ein Kind ist auch für die Zeiten zu berücksichtigen, in denen es sich in 
einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten befand; dies gilt entsprechend für die Übergangszeit 
zwischen Beginn oder Ende eines Ausbildungsabschnitts und dem Beginn 
oder Ende des Wehr- oder Ersatzdienstes oder eines freiwilligen sozialen 
oder ökologischen Jahres im Sinne der Fördergesetze oder eines europä-
ischen Freiwilligendienstes oder eines anderen Dienstes im Ausland i. S. d. 
§ 14 b Zivildienstgesetz.
Kinder ohne Beschäftigung können bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
berücksichtigt werden, wenn sie bei einer Agentur für Arbeit im Inland oder in 
Mitgliedstaaten der EU oder des EWR als Arbeit suchend gemeldet sind.
Für volle Kalendermonate, in denen diese Voraussetzungen nicht vorgele-
gen haben, wird kein Freibetrag für Kinder gewährt. 
Kinder, die den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst oder frei
willigen Wehrdienst leisten oder eine von diesen Diensten befreiende Tätig-
keit als Entwicklungshelfer ausüben, können für diese Zeit nicht berücksichtigt 
werden. Stattdessen kann in diesen Fällen der Berücksichtigungszeitraum 
um die Dauer des inländischen gesetzlichen Grundwehr- oder Zivildienstes 
über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus verlängert werden, wenn das Kind 
noch ohne Beschäftigung war, sich in Berufsausbildung oder in einer Über-
gangszeit von höchstens vier Monaten befand. Aufgrund der oben genann-
ten Übergangsregelung verlängert sich der Berücksichtigungszeitraum für 
Kinder der Geburtsjahrgänge 1979 bis 1981 über das 27. Lebensjahr und 
für Kinder des Geburtsjahrgangs 1982 über das 26. Lebensjahr hinaus um 
die Dauer des Grundwehr-, Zivil- oder freiwilligen Wehrdienstes oder einer 
davon befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer. Tragen Sie die Dauer 
dieser Dienste in der vorgesehenen Spalte der Zeile 19 ein.
Ohne Altersbegrenzung werden Kinder berücksichtigt, die sich wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht selbst unter- 
halten können. Voraussetzung ist jedoch, dass die Behinderung vor 
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